
 

 
 

Beschluss 
 
 
 
Medienstaatsvertrag 
 
 
Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder fassen folgenden 

Beschluss: 
 

1. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder beschließen den als 

Anlage beigefügten Entwurf des Staatsvertrages zur Modernisierung der 

Medienordnung in Deutschland. 
 

2.  Sie nehmen in Aussicht, den Staatsvertrag bis zu ihrer Konferenz am 5. März 2020 

zu unterzeichnen. Sie werden auf dieser Grundlage die notwendigen 

Unterrichtungen der Landtage vornehmen. 

 

3. Die Rundfunkkommission wird gebeten, die Notifizierung der betreffenden 

Regelungen des Entwurfs bei der Europäischen Kommission vorzunehmen. 

 

4. Die Rundfunkkommission wird ermächtigt, bis zur Unterzeichnung des 

Staatsvertrages notwendige Anpassungen vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferenz 
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am  

5. Dezember 2019 in Berlin 


